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Überschreitung von Liquiditätskreditrahmen i.S.d. § 110 Abs. 1 S. 1 KVG 
LSA unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage 

Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und die damit einherge

hende Pandemielage können Kommunen in Schwierigkeiten mit unvorher

sehbaren Aufwendungen und Auszahlungen sowie Mindererträgen bzw. Min

dereinzahlungen, z.B. aufgrund der Stundung von Ansprüchen auf Gewerbe

steuerzahlung, bringen. In derartigen Situationen ist die Zahlungsfähigkeit 

der Kommunen aufrechtzuerhalten. Den, Kommunen wird daher im Haus

haltsjahr 2020 die Möglichkeit eingeräumt, abweichend vom festgesetzten 

Höchstbetrag i.S.d. § 110 Abs. 1 S. 1 KVG LSA der letzten öffentlich bekannt

gemachten Haushaltssatzung Liquiditätskredite in notwendiger Höhe aufzu

nehmen. Das Überschreiten des zulässigen Höchstbetrages der Liquiditäts

kredite ist durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde zu dulden, so

weit die Genehmigungsfreigrenze des § 110 Abs. 2 KVG LSA nicht über

schritten wird. 

Bei einer pandemiebedingten Überschreitung der Genehmigungsfreigrenze 

des § 110 Abs. 2 KVG LSA ist der erhöhte Liquiditätskreditrahmen durch die 

Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen. 
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